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	Welche Ansprechpartner gibt es?


	Pflegebezogene Belange können Sie mit den jeweiligen Bezugspflegern, der Wohnbereichsleitung sowie der Heim- und Pflegedienstleitung klären.


	Sozialrechtliche Fragen, Sorgen und Probleme können Sie mit unserem Sozialdienst besprechen.


	Jeder unserer Mitarbeiter unterstützt und berät Sie kompetent.


	 




	Wer trägt die Heimkosten?


	Die Höhe der Heimkosten variiert entsprechend der jeweiligen Pflegestufe. Die gesetzlichen Pflegekassen übernehmen je nach Pflegestufe monatlich einen Festbetrag. Der Restbetrag muss selbst finanziert werden. In jedem Fall kann beim zuständigen Sozialhilfeträger (z. B. Kommunaler Sozialverband, Landratsamt) ein Antrag auf Sozialleistungen gestellt werden. Bei Erfüllung der Voraussetzungen für Inanspruchnahme der Sozialleistungen springt der Sozialhilfeträger zur Deckung der Kosten (in errechneter Höhe) ein.


	Wir beraten und unterstützen Sie bei Antragstellungen und/oder Widersprüchen.


	 




	Gibt es Besuchszeiten?

	


	Sie sind immer herzlich willkommen. Bitte sprechen Sie Ihre Besuche mit dem Pflegepersonal ab, um den Tagesablauf unserer Bewohner besser planen zu können. Beachten Sie bitte auch unsere besonderen Hinweise zu unserem Besucherkonzept.


	 




	Können der bisherige Hausarzt und die Therapeuten weiter betreuen?


	Sie haben freie Arzt- und Therapeutenwahl.


	 




	Was sind Zusätzliche Betreuungsleistungen?

	


	Zusätzliche Betreuungsleistungen sind Leistungen, die für Bewohner erbracht werden, bei denen durch die Pflegekassen ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung anerkannt wurde.


	Unsere Angebote sind z. B. malen, musizieren, schreiben, (vor-)lesen, Wahrnehmung in der Natur und snoezelen.


	 




	Darf bzw. kann ich mich in der Pflege meines Angehörigen einbringen?


	Unser Prinzip der Ganzheitlichkeit ermöglicht, dass sich Angehörige an der Planung und Durchführung der Pflege und Betreuung beteiligen. Menschen im Wachkoma benötigen Halt durch Bezugspersonen. Regelmäßige Besuche, Gespräche und gemeinsame Erlebnisse können sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken.


	 


	Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
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